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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 

Objektadresse: 

Grundbuchangaben: 

Katasterangaben: 

Grundstock, unbebaut, genutzt als Wiese 

Berliner Straße, westlich von Nr. 41 
34454 Bad Arolsen- Mengeringhausen 

Grundbuch von Mengeringhausen, Blatt i394, lfd Nr. 23 

Gemarkung Mengeringhausen, Flur 42, Flurstück 55, Fläche 
5960 m2 

1.2 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

We rie rm ittlu ngsstichtag: 

Umfang der Besichtigung etc. 

Teilnehmer am Ortstermin 

Eigentümer: 

herangezogene Unterlagen, Erku ndig u n­
gen, 1 n formation e n: 

01.12.2025 (Tag der Ortsbesichtigung) 

von Osten 

Der Abwesenheitspfleger und der Sachverständige 

die Parteien wL1rden mit Schreiben vom 17 .11.25 Ober den Orts­
termin informiert 

Siehe Anschreiben 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im 
Wesentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Ver­
fügung gestellt: 
• Flurkartenauszug 
• u n beg lau b ig te r Grundbuchauszug vom 28.10.2025 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unter­
lagen beschafft: 
• Amt für Bodenmanagement, Amt für Landwirtschaft, Örtliche 

Erhebungen 

1.3 Besonderheiten des Auftrags / Maßgaben des Auftraggebers 

Keine 
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2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 

Kreis 

Ort und Einwohnerzahl: 

überürtliche Anbindung/ Entfernungen• 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 

Hessen 

Land kreis \IValdeck-F ran kenbe rg 

Bad Arolsen (ca. 15500 Einwohner); 
Stadtteil Mengeringhausen (ca. 3700 Einwohner) 

nächstgelegene größere Städte: 
Kassel/ Paderborn {ca. 60 km entfernt) 

Landeshauptstadt: 
Wiesbaden (ca. 180 km entfernt) 

Bund esstra l:.en: 
B 450/252 (ca. 2/10 km entfernt) 

Autobahnzufahrt: 
A 44 ( ca 15 km entfernt) 

Bahnhof: 
in Bad Arolsen (ca. 7 km entfernt} 

Flughafen: 
Paderborn ca. 35 km, FrankfurtlfVl ca. 160km 

Ortsrand; 
Die Entfernung zum Ortszentrurn betr•ägt ca. 1 km 
Geschäfte des täglichen Bedarfs ca 1,5 km entfernt; 
Schulen und Ärzte ca. 4 km entfernt; 

AZ 25579 

öffentliche Verkehrsmittel (Bushaltestelle) ca. 1 km entfernt: 

Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straf~e und im Ortsteil: 

Bee i nträch tig ungen: 

Topografie 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 

Verwaltung {Stadtverwaltung) ca. 4 km entfernt 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen 

keine 

starke Hanglage 

Gru ndstücksq räße: 
insgesamt 5960,00 m2 ; 

Bemerkungen: 
unregelmäßige Grundstücksform 

An I iegerstraße 
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2.4 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

Das Grundstück ist unbebaut und wird landwirtschaftlich genutzt. 
Das Grundstück ist bis 30.09.2030 verpachtet 

AZ 25579 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Grundstücksdaten 

AZ 25579 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das als Wiese genutzte Grundstück in 34454 Bad Arolsen- Menge­
ringhausen, Berliner Straße, westlich von Nr. 41 zum Wertermittlungsstichtag 01.12.2025 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch 
Mengeringhausen 

Gemarkung 
Mengeringhausen 

Blatt 

1394 

Flur 
42 

3.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

lfd. Nr. 

23 

Flurstück 
55 

Fläche 
5.960 m2 

Bewertungsverfahren, die direkt mit Vergleichskaufpreisen durchgeführt werden, werden als „Vergleichs­
kaufpreisverfahren" bezeichnet. Werden die Vergleichskaufpreise zunächst auf eine geeignete Bezugsein­
heit (z. B. auf €/m2 Grundstücksfläche) bezogen und die Wertermittlung dann auf der Grundlage dieser 
Kaufpreisauswertung durchgeführt, werden diese Methoden „Vergleichsfaktorverfahren" genannt (vgl. § 20 
lmmoWertV}. Die Vergleichskaufpreise bzw. die Vergleichsfaktoren sind dann durch Zu- oder Abschläge an 
die wert-( und preis)bestimmenden Faktoren des zu bewertenden Objekts anzupassen (§§ 25 und 26 lm­
moWertV). 

3.3 Bodenwertermittlung 

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt 1,40 €/m2 zum Stichtag 01.01.2022. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie 
folgt definiert: 

Entwicklungsstufe 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

We rterm ittlu ng sstichtag 
Entwicklungsstufe 
Grundstücksfläche 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

= landwirtschaftliche Fläche 

= 01.12,2025 
= landwirtschaftliche Fläche 
= 5.960 m2 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
01.12.2025 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

1. Bodenrichtwert (Ausgangswert für weitere Anpassung) = 1,40 €/m 2 Erläuterung 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

R ichtwertg ru ndstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2022 01.12.2025 X 1,000 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Entwicklungsstufe landwirtschaftliche Flächen der Land- oder X 1,000 
Fläche Forstwirtschaft(§ 3 

Abs.1 lmmoWertV 21) 
f---··· ----

Fläche (m2) keine Angabe 5.960 )( 1,000 

relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis = 1,40 Efm:> 
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IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erla uteru ng 

vorläufiger relativer Bodenwert auf Bodenrichtwertbasis 1,40 €/m' 
Fläche ·':... 5.960 m2 

--

Bodenwert :::: 8.344,00 € 
rd. -- 8.300~00 € 

Der Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsslichtag 01.12.2025 insgesamt 8.300,00 €. 

3 .4 Ve rg lei c hswerte rm ittl u ng 

Zur Bewertung des unbebauten Bewertungsgrundstücks sind ergänzend zum reinen Bodenwert evtl vor­
handene Wertbeeinflussungen durch Außenanlagen (z. B. Anpflanzungen oder Einfriedungen) oder beson­
dere obj ekts pez ifische Grundstücksmerkmale (z. B. P ach trech te) zu be rücksich ligen. 

Bodenwert ( vg 1. Bodenwerterm iltl u ng) 

Wert der Außenanlagen (vgl. Einzelaufstellung) 

vorläufiger Vergleichswert 

marktübliche Zu- oder Abschläge 

ma rktan gepasster vorläufiger Verg I e ic hswert 

Berüc ks ichtig u n g besonderer ob jekts pezifische r G ru ndst ü c ksmerkma le 

Verg I e ichswert 

3.4.1 Erläuterung zur Vergleichswertberechnung 

Indexreihen{§ 18 lmmoWertV) 

8.300,00 € 
+ 0,00 € 

= 8.300,00 € 

0,00 € 

= 8.300,00 € 

0,00 € 

= 8.300,00 € 

rd. 8.300,00 € 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Ven,vendung von Indexreihen oder in anderer geeigneter 
Weise nicht ausreichend berücksichtigen Aus diesem Grund ist eine Marktanpassung durc!1 marktüblicl1e 
Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere obj e ktspezifische G rundstücksme rkma le 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Vergleichswert­
verfat1rens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts insoweit korrigierend berUcksichtigt, wie sie 
offensict1tlich waren oder vom Auftraggeber·, Eigentümer etc mitgeteilt worden sind. 

3 .4. 2 Das Verg le i c hswertm o de 11 der Im m obi I ie nwerte rm ittl u ngsvero rd n u ng 

Das Modell für die Ermittlung des Vergleichswerts ist in den §§ 24 26 lmmoWertV besct1rieben. 

Die Ermittlung des vorläufigen Vergleichswerts kann entweder auf der statistischen Auswertung einer aus­
reichenden Anzahl von Vergleichspreisen (Vergleichspreisverfahren) oder auf der Multiplikation eines an 
die Merkmale des zu bewertenden Objektes angepassten Vergleichsfaktors mit der entsprechenden Be­
zugsgröße (Vergleichsfaktorverfahren) basieren. 

Zur Ermittlung von Vergleichspreisen sind Kaufpreise von Grundstücken heranzuziehen, die mit dem zu 
bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale (z. B. Lage, Entwicklungs­
zustand, Art und Maß der baulichen Nutzung, Größe, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher 
Zustand, Wohnfläche etc.) aufweisen und deren Vertragszeitpunkte in hinreichend zeitlicher Nähe zum Wer­
termittlungsstichtag stehen. Eine hinreichende Übereinstimmung der Grundstücksmerkmale eines Ver­
gleichsgrundstücks mit dem des Wertermittlungsobjekts liegt vor, wenn das Vergleichsgrundstück hinsicht­
lich seiner wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale keine, nur unerhebliche oder solche Abweichungen 
aufweist, deren Auswirkungen auf die Kaufpreise in sachgerechter Weise durch Umrechnungskoeffizienten 
oder Zu- und Abschläge berücksichtigt werden können. Eine hinreichende Übereinstimmung des Ver­
tragszeitpunktes mit dem Wertennittlungsstichtag liegt vor, wenn der Vertragszeitpunkt nur eine unerheb­
lich kurze Zeitspanne oder nur so weit vor dem Wertermittlungsstichtag liegt, dass Auswirkungen auf die all­
gemeinen Wertverhältnisse in sachgerechter Weise, insbesondere durch Indexreihen, berücksichtigt werden 
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können. 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche, auf eine geeignete Bezugseinheit bezogene Werte für Grundstü­
cke mit bestimmten wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen (Normobjektei. Sie werden auf der Grund­
lage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder Raumeinheit 
(Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen Erträgen (Er­
tr·agsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinheit ermittelt Zur Anwendung des Vergle1chsfak­
torverfahrens ist der Vergleictisfaktm bei wertrelevanten Abweichungen der Grundstücksmerkmale und der 
allgemeinen Wertverhältnisse mittels Umrechnungskoeffizienten und Indexreihen oder in sonstiger· geeig­
neter Weise an die Merkmale des Wertermittlungsobjektes anzupassen (:::> obJektspezifisch angepasster 
Vergleichsfaktor). 

Ggf. bestehende besonder·e objektspezifische Grundstocksmerkmale, die bei der E1•mittlung des vorläufigen 
Vergleichswerts nicht berücksichtigt wurden, sind bei der Ableitung des Vergleichswerts aus dem marktan" 
gepassten vorläufigen Vergleichswerts sachgernäl~ zu berücksichtigen. 

Das Vergleict1swertverfahren stellt insbesondere durch die Ver,vendung von Vergleichspreisen (direkt) bzw. 
Vergleichsfaktoren (indirekt) einen Kaufpreisvergleich dar. 

3.4.3 Erläuterungen der bei der Vergleichswertberechnung verwendeten Beg ritte 

Vergleichspreise(§ 25 lmmoWertV) 

Vergleichspreise werden auf Grundlage von Kaufpreisen solcher Grundstücke (Vergleichsgrundstücke) er­
mittelt, die mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmende Grundstücksmerkmale auf~ 
weisen und die zu Zeitpunkten verkauft worden sind (Vertragszeitpunkte), die in hinreichender zeitlichen Na­
he zum Wertermittlungsstichtag stehen_ Die Kaufpreise sind auf ihre Eignung zu prüfen sowie bei etwaigen 
Abweict1ungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Vergleichsfaktor(§ 20 lmmoWertV) 

Vergleichsfaktoren sind durchschnittliche Werte für Grundstücke mit bestimmten wertbeeinflussenden 
<3rundstücksrnerkmalen (Normobjekte), die sich auf eine geeignete Bezugseinheit beziehen. Sie 1.verden auf 
der Grundlage von geeigneten Kaufpreisen und der diesen Kaufpreisen entsprechenden Flächen- oder 
Raumeinheit (Gebäudefaktoren), den diesen Kaufpreisen entsprechenden marktüblich erzielbaren jährlichen 
Erträgen (Ertragsfaktoren) oder einer sonstigen geeigneten Bezugseinr1eit ermittelt. Um den obJektspez1fisch 
angepassten Vergleichsfaktor zu ermitteln, ist der Vergleichsfaktor auf seine Eignung zu prüfen und bei et­
waigen Abweichungen an die Gegebenheiten des Wertermittlungsobjektes anzupassen. 

Indexreihen(§ 18 lmmoWertV) 

Indexreihen dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergleichsfaktoren an die allgemeinen Wert­
verhältnisse zum Werterm ittlu n gsstichtag. 

Umrechnungskoeffizienten(§ 19 lmmoWertV) 

Umrect1nungskoeffizienten dienen der Anpassung von Vergleichspreisen und Vergle1ct1sfaktoren an die 
wertbeeinflussenden Eigenschaften des Wertermittlungsobjekts (z. B. Lage, Entwicklungszustand, Art und 
Maß der baulichen Nutzung, Gi-öße, beitragsrechtlicher Zustand, Gebäudeart, baulicher Zustand, VVohnfiä~ 
ehe etc.). 

Zu-/Abschläge 

Hier werden Zu-/Abschläge zum vorläufigen (relativen) Vergleichswert berücksichtigt. Diese liegen insbe­
sondere in einer ggf. vorhandenen abweichenden Zuordnung von Sondernutzungsrechten beim Bewer­
tungsobjekt und der dem vorläufigen (rel.) Vergleichswert zugrundeliegenden Vergleichsobjekte begründet. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge(§ 7 Abs. 2 lmmoWertV) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Vergleichsfaktoren/Vergleichspreise 
auch durch eine Anpassung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berück­
sichtigen, ist zur Ermittlung des rnarktangepassten vorläufigen Vergleichswerts eine zusätzliche Marktan­
passung durch marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale(§ 8 Abs. 3 lmmoWertV) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z_ B. Abweichun-
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gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab­
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden(§ 8 Abs. 3 Nr. 2 lmmoWertV) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften - z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiter­
entwicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Instandhaltung, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder auf Folgen 
von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelposit ionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung ei­
nes normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

nur zerstörungsfrei - augenscheinlich untersucht wird, 

· grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf beruhenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin ohne 
jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorplanung 
und Kostenschätzung angesetzt sind. 

3.5 Verkehrswert 
Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan­
delt, die sich vorrangig am Vergleichswert orientieren. 

Der Vergleichswert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 8.300,00 € ermittelt. 

Der Verkehrswert für das als Wiese genutzte Grundstück in 34454 Bad Arolsen-Mengeringhausen, Berliner 
Straße, westlich von Nr. 41 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Mengeringhausen 1394 23 

Gemarkung Flur Flurstück 

Mengeringhausen 42 55 

wird zum Wertermittlungsstichtag O 1.12.2025 mit rd. 

8.300 € 
in Worten: achttausenddreihundert Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm ~ine .h'4,upgsgründe ent­
gegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständig%' }.ic~t u ssig fs~ jder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. " o ( 

Korbach, den 09. Dezember 2025 
2 
6 
5 

:,:, 

~arl Su k1 • ,lfl~k • 1 
.,, ' 1 CH T 

Hinweise zum Urheberschutz und zur Haftung 1,-1' ~F, f11e / 

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Autfr r und de~~gegebenen 
t~t 
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Zweck bestimmt Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Drilte ist nur rnit schriftlicher Genehmigung 
gestattet 

Der Auftragnehmer haftet für die Richtigkeit des ermittelten Verkehrswerts. Die sonstigen Beschreibungen 
und Ergebnisse unterliegen nicht der Haftung. 

Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt, sofern der Auftraggeber oder (im Falle einer vereinbarten Drittver­
wendung) ein Dritter Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragneh­
mers beruhen, in Fällen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, bei arglistigem Verschweigen von 
Mängeln, sowie in Fällen der schuldhaften Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

In sonstigen Fällen der leichten Fahrlässigkeit haftet der Auftragnehmer nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf {Kardinalpflicht). In einem solchen Fall ist die 
Schadensersatzhaftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberütirt. 

Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung des Erfüllungsgehilfen, gesetzlichen Vertreters und Betriebsan­
gehörigen des Auftragnehmers für von ihnen durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. 

Die Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität von Informationen und Daten, die von Dritten im 
Rahmen der Gutachtenbearbeitung bezogen oder übermittelt werden, ist auf die Höhe des für den Auftrag­
nehmer möglichen Rlickgriffs gegen den jeweiligen Dritten beschränkt 

Eine über das Vorstehende hinausgehende Haftung ist ausgeschlossen bzw. ist felr jeden Einzelfall auf ma­
ximal 250.000,00 EUR begrenzt. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten {z. B. Straßenkarte, Stadt­
plan, Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutach­
ten separiert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffent­
licht wird, wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet 
ist. Im Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsverstei­
gerungsverfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 

---·-------------------- ------------------
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4 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

4.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

BauGB: 
Baugesetz buch 

BauNVO: 
Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 

BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 

lmmoWertV: 

A7.. 25579 

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Wer­
termittlung erforderlichen Daten - lmmobilienwertermittlungsverordnung - lmmoWertV 

SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sacl1werts {Sachwertrichtlinie - SW-RL) 

VW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts (Vergleichswertrichtlinie - VW-RL) 

BRW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts (Bodenrichtwertrichtlinie - BRW-RL) 

WertR: 
We1termittlungsrichtlinien - Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 

4.2 Ven..vendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Marktdaten vom örtlich zuständigen Gutachterausschuß bzw. Bodenrichtwerte 

5 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: 

Anlage 2: 

Auszug aus der Liegenschaftskarte 

Fotos 
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Anlage 1: Auszug aus der Liegenschaftskarte 

Seite 1 von 1 

Abzeichnung der Flurkarte mit Kennzeichnung des Bewerfl 
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Anlage 2: Fotos 
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Bild 1: Ansicht 

Bild 2: Ansicht 
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